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BESCHÄFTIGTE DES COVID-19-KRANKENHAUS IM PARQUE DE LA INDUSTRIA IN GUATEMALA-STADT 

Am 5. Juni wurden 46 Instandhaltungs- und Reinigungskräfte des öffentlichen Covid-19-Krankenhauses im 

Parque de la Industria in Guatemala-Stadt entlassen. Seit ihrem Arbeitsbeginn am 23. März hatten sie keinen 

Lohn erhalten. 

Im März hat die guatemaltekische Regierung in einem Industriepark in Guatemala-Stadt ein Krankenhaus für 

COVID-19-Patient_innen eingerichtet. Jetzt wurden 46 dort arbeitende Instandhaltungs- und Reinigungskräfte 

entlassen. 

Als Grund für die Kündigungen verwies das Gesundheitsministerium auf Verwaltungsvorschriften, denen 

zufolge diese Arbeiter_innen einen Oberstufen- oder Universitätsabschluss besitzen müssen, um in dem 

Krankenhaus arbeiten zu können. Ein Großteil dieser Beschäftigten verfügt nur über eine grundlegende 

Schulbildung und kann die geforderten Nachweise nicht erbringen. Hinzu kommt, dass die gekündigten 

Personen, ähnlich wie Teile des medizinischen Personals, seit dem 24. März keinen Lohn erhalten haben. 

Arbeitslosenunterstützung haben sie ebenfalls nicht bekommen.  

HINTERGRUNDINFORMATIONEN  

Bereits vor der COVID-19-Pandemie erhielt Guatemala aufgrund seines schwachen Gesundheitssystems 

besondere Unterstützungen von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation OPS. Am 9. Juni meldete 

Guatemala 7.055 COVID-19-Fälle und 252 Pandemietote.   

Im März richtete die Regierung Guatemalas in einem Industriepark der Hauptstadt namens Parque de la 

Industria ein Krankenhaus für COVID-19-Fälle ein. Die Klinik hatte eine Anfangskapazität von 319 Betten 

und wurde am 21. März eröffnet. Anfang Mai beschwerte sich das medizinische Personal öffentlich über 

fehlende Arbeitsverträge, nicht ausgezahlten Lohn und gefährliche Arbeitsbedingungen. Presseberichten 

zufolge, die auf Informationen des nationalen Rechnungshofs basieren, hat das COVID-19-Krankenhaus 

weniger als zwei Prozent des ihm vom Kongress zugewiesenen Budgets in Anspruch genommen. Der Grund 

dafür liegt in der geringen operativen Kapazität und dem Fehlen von entsprechend qualifiziertem Personal.  

Die Krankenhausleitung gab an, dass die in der Klinik arbeitenden Personen über das 

Gesundheitsministerium eingestellt werden, wobei die in Haushaltsbestimmung 189 (Titel: „Sonstige 

Leistungen“) des öffentlichen Haushalts festgelegten Anforderungen zu befolgen sind. Vertreter_innen des 

Gesundheitsministeriums wiesen darauf hin, das Gesetz über den öffentlichen Dienst verlange, dass unter 

dieser Haushaltslinie eingestellte Personen einen Nachweis über ihren Oberstufen- oder Universitätsabschluss 

erbringen müssen. Der nationalen Ombudsstelle für Menschenrechte Procuraduría de los Derechos Humanos 

zufolge wurden diese Belege noch nicht verlangt, als das Gesundheitsministerium das betreffende Personal 

einstellte. Da 46 der im COVID-19-Krankenhaus beschäftigten Instandhaltungs- und Reinigungskräfte nicht 

die entsprechenden Unterlagen vorlegen konnten, wurden sie kurzerhand entlassen. Sie hatten erst knapp 

drei Monate lang in der Klinik gearbeitet und mussten teilweise ihre eigenen Werkzeuge und Materialien zur 

Arbeit mitbringen. Das Gesundheitsministerium identifizierte 38 Personen, die die Anforderungen nicht 

https://www.guatemala.gob.gt/
https://www.guatemala.gob.gt/
https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypre20/documentos/16.%2011130009%20Separata%20MSPAS%202020%20COMPLETA.PDF


 

 

 

 

erfüllten. Die nationale Ombudsstelle für Menschenrechte hingegen meldete 46 Kündigungen im Bereich 

Instandhaltungs- und Reinigungspersonal.  

Entgegen der Begründung des Gesundheitsministeriums besagt der Klassifikationsplan für Beschäftigungen 

im öffentlichen Sektor in Übereinstimmung mit Paragraf 35 des Gesetzes über den öffentlichen Dienst, dass 

bei einer Reihe von Stellen mit überwiegend „körperlicher und repetitiver Arbeit“ keine über die Grundschule 

hinausgehende Schulbildung notwendig ist. Zudem ist im Handbuch zur Klassifikation der Haushaltslinien für 

den öffentlichen Dienst (Ministervereinbarung 291-2012) keine Regelung zur Notwendigkeit eines 

Oberstufenabschlusses für die Anstellung von Personen unter Haushaltsbestimmung 189 aufgeführt.  

Im COVID-19-Krankenhaus im Parque de la Industria in Guatemala-Stadt sind die Rechte der dort 

Arbeitenden –  sowohl die der Instandhaltungs- und Reinigungskräfte als auch die des medizinischen 

Personals – bedroht. Diese Beschäftigten nicht angemessen zu schützen, bedeutet, nicht nur ihre sondern 

auch die Gesundheit der guatemaltekischen Bevölkerung aufs Spiel zu setzen. Seit Beginn der Pandemie 

haben Beschäftigte im Gesundheitswesen im ganzen Land öffentlich und wiederholt das Fehlen 

angemessener Schutzausrüstung kritisiert. Laut der nationalen Ombudsstelle für Menschenrechte hatten sich 

bis zum 24. Mai 2020 mindestens 49 Pflegekräfte und Ärzt_innen mit COVID-19 infiziert. Am 30. Mai 2020 

forderte das Verfassungsgericht das Gesundheitsministerium auf, unverzüglich alle Beschäftigten im 

Gesundheitswesen mit entsprechender Schutzausrüstung auszustatten. 

SCHREIBEN SIE BITTE  

FAXE, E-MAILS, TWITTERNACHRICHTEN ODER LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

 Erhalten Sie bitte die Arbeitsplätze aller im COVID-19-Krankenhaus im Parque de la Industria in 

Guatemala-Stadt Beschäftigten, insbesondere die der 46 am 5. Juni gekündigten Instandhaltungs- und 

Reinigungskräfte. Zahlen Sie bitte zu diesem Zweck noch ausstehende Löhne aus und leiten Sie eine 

unabhängige Untersuchung der Umstände der Kündigungen ein, damit wirksame Rechtsbehelfe eingesetzt 

werden können. 

 

ACHTUNG! Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus ist die weltweite Briefzustellung momentan 
eingeschränkt. Da sich die Zustellung täglich ändern kann, prüfen Sie bitte auf der Website der Deutschen 
Post unter „Aktuelle Informationen zum Coronavirus“, ob Briefe im Zielland zugestellt werden. Falls nicht, 
senden Sie Ihre Appellschreiben bis auf Weiteres bitte auf elektronischem Weg. Appelle in Papierform können 
außerdem an die Botschaft des Ziellandes in Deutschland geschickt werden.  

 

APPELLE AN 

GESUNDHEITSMINISTER HUGO MONROY  

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  

 6Av. 3-45 zona 11  

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA 

(Anrede: Dear Minister/ Estimado Señor Ministro / Sehr 

geehrter Herr Minister) 

E-Mail: hmonroy@mspas.gob.gt (Mit Kopie an den 

Assistenten des Ministers: lantonio@mspas.gob.gt) 

Twitter: @MinSaludGuate 

KOPIEN AN 
BOTSCHAFT DER REPUBLIK GUATEMALA 
S. E. Herr José Francisco Cali Tzay 
Kaiserdamm 20 
14057 Berlin 
Fax: (030) 206 436 59 
E-Mail: sekretariat@botschaft-guatemala.de 

 
Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch oder auf 
Deutsch. Da Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 
20. Juli 2020 keine Appelle mehr zu verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

 I call on you to protect all staff at the Industrial Park Hospital, in particular the 46 facilities staff fired on 5 

June: by urgently paying them and carrying out an independent investigation on the circumstances of their 

terminations which allows for effective remedies.  

https://drive.google.com/file/d/1MxgWWKNfOxatO2i8nLXwtc122Fb6y-hr/view
https://drive.google.com/file/d/1MxgWWKNfOxatO2i8nLXwtc122Fb6y-hr/view


 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN – FORTSETZUNG 

Das Gesundheitsministerium hat in den vergangenen Wochen eine öffentliche Ausschreibung angekündigt, 

um ein Privatunternehmen mit der Instandhaltung und Reinigung des Krankenhauses zu beauftragen. 

Presseberichten zufolge wurde bislang noch kein Dienstleiter verpflichtet.   

Das IAO-Übereinkommen Nr. 158 über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 

(1982) definiert in Artikel 4 die Bedingungen für die Rechtmäßigkeit einer Kündigung (das Vorliegen triftiger 

Gründe) und schreibt darüber hinaus im Fall einer ungerechtfertigten Kündigung das Recht zur Anfechtung 

der Entscheidung per Rechtsbehelf oder anderer Mittel fest. Gemäß Artikel 9 des IAO-Übereinkommens 

Nr. 158 liegt die Beweislast für das Vorliegen triftiger Kündigungsgründe im Sinne von Artikel 4 dieses 

Übereinkommens beim Arbeitgeber.  Als Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation hat Guatemala zwar 

nicht explizit das IAO-Übereinkommen Nr. 158 ratifiziert, sich aber trotzdem zu einer Reihe zentraler 

arbeitsrechtlicher Verpflichtungen bekannt. Dazu gehört die 1998 verabschiedete Erklärung der IAO über 

grundlegende Rechte und Pflichten bei der Arbeit (1998), die darauf abzielt „die Bemühungen der Mitglieder 

der Organisation um die Förderung der in der Verfassung der IAO verankerten und in dieser Erklärung 

bekräftigten grundlegenden Prinzipien und Rechte zu unterstützen“. Als Vertragsstaat des Internationalen 

Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte – sprich: eines multilateralen völkerrechtlichen 

Vertrags, der die Rechte der Arbeiter_innen in seinen Artikel 6 und 7 festschreibt –, ist Guatemala 

verpflichtet, das Recht auf Arbeit zu gewährleisten und für eine faire Bezahlung sorgen.  

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=12379786&o=5

